
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/9/27 87/11/0147
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1988

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

IESG §6 Abs1 idF 1980/580;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 83/11/0042 E 12. April 1983 RS 2

Stammrechtssatz

Die Fälle, in denen die Frist des § 6 Abs 1 leg cit neuerlich zu laufen beginnt, sind in dieser Gesetzesstelle taxativ

aufgezählt. (Hinweis auf E vom 10.2.1981, 1002/80)
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